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Mit zunehmender Verbreitung von DV-Systemen in der Justiz rücken die damit eng ver
bundenen Fragen der Gewährleistung des Schutzes der auf diesen DV-Systemen gespei
cherten personenbezogenen Daten mehr und mehr in den Vordergrund. Das durch das 
Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, 1) normierte Recht des 
Bürgers auf informationelle Selbstbestimmung gilt grundsätzlich auch gegenüber den Or
ganen der Rechtspflege, es kann allerdings nicht schrankenlos gelten. 
Fragen der Handhabung der Probleme des Datenschutzes in der Justiz, die abgesehen von 
wenigen Ausnahmen in die Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Literatur bisher nur am 
Rande Eingang gefunden haben, erlangen damit zunehmend Bedeutung. Bereits der 
2. EDV-Gerichtstag 1993 hatte sich in einem Arbeitskreis mit Fragen des Datenschutzes 
bei Gericht befaßt, in dem die Probleme kontrovers diskutiert wurden. 
Derzeit sind die Belange des Datenschutzes, bundesweit, abhängig von den jeweils gelten
den Landesdatenschutzgesetzen, uneinheitlich geregelt. Zwar sind die Kontrollbefugnisse 
der Landesdatenschutzbeauftragten in den meisten Bundesländern nach den jeweiligen 
Landesdatenschutzgesetzen auf bloße Verwaltungstätigkeiten beschränkt, während der Da
tenschutz im Bereich der Rechtspflege im Hinblick auf das Gewaltenteilungsprinzip unter 
der eigenen Kontrolle der Justiz verbleibt. 
Die sich aus der rechtsstaatlichen Stellung der Justiz als Dritte Staatsgewalt ergebenden er
heblichen Besonderheiten, die die Justiz damit in entscheidendem Maße von der allgemei
nen Verwaltung unterscheiden, finden indes regelmäßig weder in den Landesdatenschutz
gesetzen noch im Bundesdatenschutzgesetz eine besondere Berücksichtigung. Regelungen, 
die auftretende Kollisionslagen mit anderen für die Justiz geltenden rechtsstaatlichen Prin
zipien mit Verfassungsrang, wie etwa dem Prinzip der Öffentlichkeit (§ 169 GVG) oder 
dem Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 97 GG) auflösen, die dem Recht des 
Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung zum Teil diametral entgegenstehen, feh
len regelmäßig ganz. Der dabei entstehende regelungsfreie Raum führt nicht selten zu Un
klarheiten und Abgrenzungsproblemen - bisweilen auch zu Kontroversen mit den Daten
schutzbeauftragten. 
Es gibt viele Beispiele, die zeigen, daß die derzeitige Gesetzeslage für die Bewältigung der 
datenschutzrechtlichen Probleme der Justiz wenig praktikabel ist. Fragen wie die Handha
bung von Anträgen auf Akteneinsicht, die Zulässigkeit der Zentralen Namenskarteien der 
Staatsanwaltschaften, der Umgang mit Dateien auf Rechnern von Richtern und Staatsan
wälten in laufenden Verfahren oder die Erstreckung des Justizprivilegs auf Rechtsanwälte 
und Notare (vgl. dazu BGHZ 112, 178 f.), sind nur wenige Beispiele für die vielfältigen, in 
diesem Zusammenhang zu diskutierenden Fragen. 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion sollen die im Bereich der Gerichte, Staatsanwalt- und 
Anwaltschaft als Organe der Rechtspflege auftretenden Fragen aufgegriffen und mit fach
kundigen Teilnehmern aus Gerichtsbarkeit, Anwaltschaft und Wissenschaft erörtert wer
den. 

Eingeladene Diskussionsteilnehmer sind: 
- für die Anwaltschaft: 

Herr Prof. Dr. Abel und 
Herr Prof. Dr. Rüpke, 

- für die Staatsanwälte: 
Herr Huber und 

- für die Richterschaft: 
Herr Dr. Kockler. 

Die Diskussionsleitung und die Vorbereitung liegen bei Elisabeth Hinkers und Karl-Heinz 
Volesky. 

• 
Derzeit: 
Bundesweit uneinheitliche 
Regelungen 

Regelungslücken 

Regelungsbedarf 
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Diskussionsteilnehmer 

Dr. Thomas Lapp ist Rechtsanwalt 
in Mannheim. 
E-Mail: Thomas.Lapp@T-On-
line.de 
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